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(54) Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung eines geprägten und galvanisierten 
Druckgussbauteils

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstel-
lung eines Bauteils, insbesondere eines Bedienteils, wo-
bei ein Halbzeug durch Druckgießen urgeformt wird und
wobei das Halbzeug durch Galvanisieren mit einem
Überzug versehen wird, wobei das Halbzeug vor dem

Galvanisieren zum einen vorzugsweise poliert und/oder
geschliffen wird und zum anderen auf einer Flächenseite
mit einem Dekorationselement durch Prägen versehen
wird, wobei die Kontur des Dekorationselementes durch
Kanten gebildet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstel-
lung eines Bauteils, insbesondere eines Bedienteils, wo-
bei ein Halbzeug durch Druckgießen urgeformt wird und
wobei das Halbzeug durch Galvanisieren mit einem
Überzug versehen wird.
[0002] Ferner betrifft die Erfindung eine Vorrichtung
zur Durchführung des Verfahrens bzw. ein Bauteil.
[0003] Aus der DE 10 2004 006 098 A1 ist ein Verfah-
ren zur Herstellung eines Bedienteils bekannt, bei dem
ein durch Druckgießen urgeformtes Halbzeug, beispiels-
weise ein Zinkdruckgussbauteil, durch Galvanisieren mit
einem Chromüberzug versehen wird. Der Überzug kann
als eine Glanzchrombeschichtung und/oder als eine
Schwarzchrombeschichtung ausgebildet sein, so dass
das Bauteil für dekorative Zwecke eingesetzt werden
kann. Somit können Dekorationselemente, wie Beschrif-
tungen oder Oberflächenmuster, erzeugt werden, wobei
das Bauteil eine relativ korrosionsbeständige Oberfläche
aufweist. Nachteilig an dem bekannten Verfahren ist je-
doch, dass das Dekorationselement keinen haptischen
Charakter aufweist.
[0004] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein
Verfahren zur Herstellung eines Bauteils bzw. eine Vor-
richtung zur Durchführung des Verfahrens sowie ein
Bauteil anzugeben, dass ein Dekorationselement mit ei-
nem ausgeprägten haptischen Charakter auf der Ober-
fläche des Bauteils gewährleistet ist.
[0005] Zur Lösung dieser Aufgabe ist das erfindungs-
gemäße Verfahren in Verbindung mit dem Oberbegriff
des Patentanspruchs 1 dadurch gekennzeichnet, dass
das Halbzeug vor dem Galvanisieren zum einen vorzugs-
weise poliert und/oder geschliffen wird und zum anderen
auf einer Flächenseite mit einem Dekorationselement
durch Prägen versehen wird, wobei die Kontur des De-
korationselementes durch Kanten gebildet ist.
[0006] Der besondere Vorteil der Erfindung besteht
darin, dass auf fertigungstechnisch einfache Weise ein
haptisches Dekorationselement auf einer Oberfläche ei-
nes Bauteils integriert werden kann. Durch die infolge
des Prägens geformte scharfkantige Kontur des Deko-
rationselementes, wobei die Prägetiefe beispielsweise
bei 0,3 mm liegen kann, wird ein optisch ansprechender
3D-Effekt des Dekorationselementes erzielt. Dadurch,
dass das Galvanisieren den Abschluss des Herstellungs-
verfahrens bildet, kann eine schlierenfreie Oberflächen-
struktur des Bauteils geschaffen werden. Die Erfindung
ermöglicht eine Massenfertigung von stets die gleiche
Form aufweisenden Bauteilen, da der Einfluss von ab-
rasiv wirkenden Werkstoffen begrenzt ist.
[0007] Nach der Erfindung erfolgt die Ausbildung einer
Dekorationsschicht auf einem Bauteil im Wesentlichen
durch die Kombination eines ersten Prägeschrittes und
eines zweiten Galvanisierungsschrittes. Ein nachfolgen-
des Polieren des Bauteils ist nicht mehr notwendig.
[0008] Weitere Vorteile der Erfindung ergeben sich
aus den weiteren Unteransprüchen.

[0009] Ausführungsbeispiele werden nachfolgend an-
hand der Zeichnungen näher erläutert.
[0010] Es zeigen:

Figur 1 eine Draufsicht auf ein Griffteil für eine Türin-
nenbetätigung eines Kraftfahrzeugs nach ei-
ner ersten Ausführungsform,

Figur 2 einen teilweisen Längsschnitt durch das Griff-
teil entlang der Linie II-II in Figur 1,

Figur 3 eine Draufsicht auf ein Griffteil einer Türinnen-
betätigung für ein Kraftfahrzeug nach einer
zweiten Ausführungsform und

Figur 4 einen Längsschnitt durch das Griffteil gemäß
Figur 3.

[0011] Das erfindungsgemäße Verfahren kann zur
Herstellung eines Griffteils 1 für eine Türinnenbetätigung
eines Kraftfahrzeugs gemäß den Figuren 1 und 2 bzw.
den Figuren 3 und 4 eingesetzt werden. Alternativ kann
das erfindungsgemäße Verfahren auch zur Herstellung
eines Bauteils oder Beschlages für Armaturen im Sani-
tärbereich oder für andere Bedienteile in der Automobil-
industrie, wie beispielsweise Zierleisten oder derglei-
chen, eingesetzt werden.
[0012] Nach einer ersten Ausführungsform der Erfin-
dung gemäß den Figuren 1 und 2 ist das Griffteil 1 als
Türinnenhebel ausgebildet, der an einen nicht dargestell-
ten Schließmechanismus schwenkbar angebracht ist.
Das Griffteil 1 ist lang gestreckt und in Draufsicht recht-
eckförmig ausgebildet und weist auf einer vorderen Flä-
chenseite 2 ein Dekorationselement 3 auf, das als ein
Logo "HDO" ausgebildet ist.
[0013] Das Dekorationselement 3 kann somit als eine
Beschriftung des Griffteils 1 dienen, wobei das Dekora-
tionselement 3 einen haptischen Charakter aufweist. Wie
aus Figur 2 besser zu ersehen ist, ist eine Kontur (Kon-
turlinie 4) des Dekorationselementes 3 als eine Kante 5
ausgebildet, so dass dem Dekorationselement 3 ein drei-
dimensionaler Charakter anhaftet. Dies hat zum einen
eine optisch ansprechende Wirkung. Zum anderen kann
der Schriftzug des Dekorationselementes 3 haptisch er-
fasst werden. Vorteilhaft kann beispielsweise das Deko-
rationselement 3 zu Informationszwecken verwendet
werden, wobei durch das im Folgenden näher dargestell-
te Herstellungsverfahren eine langzeitstabile Oberflä-
chenstruktur gewährleistet ist.
[0014] Zur Herstellung des Griffteils 1 wird in einem
ersten Schritt ein Halbzeug, beispielsweise aus einem
Zinkmaterial (Zinklegierung), durch Druckgießen urge-
formt. Das Halbzeug hat bereits die rechtwinkelartige
Form des späteren Griffteils gemäß den Figuren 1 und 2.
[0015] In einem zweiten Schritt kann optional das
Halbzeug poliert und/oder geschliffen werden. Beispiels-
weise kann das Halbzeug erst poliert und dann geschlif-
fen oder erst geschliffen und dann poliert werden. Die

1 2 



EP 1 826 296 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Notwendigkeit des Polierens und/oder Schleifens hängt
von der Qualität des druckgegossenen Halbzeugs ab.
[0016] In einem weiteren Schritt erfolgt das Ausbilden
des Dekorationselementes 3 durch Prägen mittels eines
auf eine Temperatur zwischen 300°C und 400°C vorge-
wärmten Prägestempels, der die Kontur 4 des Dekorati-
onselementes 3 aufweist. Vorzugsweise weist der Prä-
gestempel eine Temperatur von 350°C auf. Das Prägen
des Halbzeugs erfolgt im kalten Zustand desselben.
[0017] Nach einer alternativen Ausführungsform der
Erfindung kann das Prägen des Halbzeugs 1 auch mittels
eines nicht aufgeheizten Prägestempels erfolgen, wobei
das Halbzeug 1 selbst zumindest im Bereich des Präge-
ortes auf eine vorgegebene Temperatur vorerwärmt
wird. Das Halbzeug 1 wird dabei auf eine Vorerwärm-
temperatur aufgeheizt, die größer als 200°C ist. Das Prä-
gen des Halbzeugs 1 erfolgt dann im erwärmten Zustand
desselben.
[0018] Beispielsweise kann bei relativ großvolumigen
Halbzeugen eine lokale Vorerwärmung stattfinden, bei-
spielsweise durch induktives Erwärmen, so dass ledig-
lich der für das Prägen relevante Materialbereich er-
wärmt wird. Hierdurch kann der Aufheizaufwand weitge-
hend reduziert werden.
[0019] Eine Vorerwärmung des Halbzeugs 1 ist vor-
zugsweise dann vorgesehen, wenn das Halbzeug 1 aus
einer solchen Magnesiumlegierung oder Aluminiumle-
gierung oder einer anderen Metalllegierung besteht, die
über eine relativ geringe Duktilität verfügt. Vorzugsweise
erfolgt die Vorerwärmung des Halbzeugs 1 dann, wenn
die Bruchdehnung der Legierung in einem Bereich von
1 bis 2 % liegt. Das Erfordernis der Vorerwärmung kann
auch bauteilabhängig sein. Vorzugsweise erfolgt eine
Vorerwärmung des Halbzeugs bei folgenden Legierun-
gen: Magnesiumlegierung AZ91 (3 % Bruchdehnung),
AZ81 (2 % Bruchdehnung), Aluminiumlegierung 226.
[0020] Eine Vorerwärmung des Halbzeugs 1 bzw. des
Prägestempels ist nicht erforderlich für Legierungen, die
eine relativ hohe Bruchdehnung aufweisen. Zu diesen
Legierungen gehören Zinklegierungen, wie insbesonde-
re Zamak-Legierungen, deren Bruchdehnung größer ist
als 2 %, Zinklegierung Z410 sowie Magnesiumlegierun-
gen AM50 und AM60.
[0021] Wesentlich ist, dass es sich bei dem Halbzeug
1 um eine Druckgusslegierung handelt.
[0022] Die Prägetiefe des Dekorationselementes 3
kann in einem Bereich zwischen 0,2 mm und 1,0 mm,
vorzugsweise 0,3 mm, betragen.
[0023] Wie aus Figur 2 ersichtlich ist, ist das Dekora-
tionselement 3 im Wesentlichen durch Vertiefungen 6
gebildet, die randseitig über relativ scharfe Kanten 5 ver-
fügen.
[0024] In einem weiteren Verfahrensschritt wird durch
Galvanisieren eine Zwischenschicht und/oder eine
Deckschicht aufgebracht. Die Zwischenschicht kann bei-
spielsweise aus einer auf das Zinkmaterial abgeschie-
denen Kupferschicht und auf derselben abgeschiedenen
Nickelschicht bestehen. Die Deckschicht kann beispiels-

weise aus einer auf der Nickelschicht abgeschiedenen
Chromschicht bestehen, die vorzugsweise als Hoch-
glanzschicht ausgebildet ist.
[0025] Das Bauteil (Griffteil 1) ist nun fertig gestellt,
wobei Bauteile mit gleicher Oberflächenstruktur bzw.
gleicher Ausbildung der Dekorationselemente 3 bereit-
gestellt werden können. Es wird somit ein hohes Maß an
Reproduzierbarkeit von gleich ausgestalteten Griffteilen
1 ermöglicht. Das Griffteil 1 ist verschleißunabhängig
herstellbar, wobei die hierzu verwendeten Werkzeuge
eine relativ lange Lebensdauer aufweisen. Somit können
die Herstellungskosten wesentlich reduziert werden.
[0026] Nach einer alternativen Ausführungsform ge-
mäß den Figuren 3 und 4 kann ein Griffteil 10 mit einem
Dekorationselement 11 versehen sein, das im Wesent-
lichen durch eine geriffelte Wellenstruktur gebildet ist.
Die geriffelte Wellenstruktur des Dekorationselementes
11 wird auf gleiche Weise hergestellt, wie das Dekorati-
onselement 3 gemäß der ersten Ausführungsform.
[0027] Durch die geriffelte Struktur des Dekorations-
elementes 11 kann ein leichteres Erfassen des Griffteils
10 ermöglicht bzw. ein unverwünschtes manuelles Ab-
rutschen von dem Griffteil 10 verhindert werden.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung eines Bauteils, insbeson-
dere eines Bedienteils, wobei ein Halbzeug (1) durch
Druckgießen urgeformt wird und wobei das Halb-
zeug (1) durch Galvanisieren mit einem Überzug ver-
sehen wird, dadurch gekennzeichnet, dass das
Halbzeug (1) vor dem Galvanisieren zum einen vor-
zugsweise poliert und/oder geschliffen wird und zum
anderen auf einer Flächenseite (2) mit einem Deko-
rationselement (3, 11) durch Prägen versehen wird,
wobei die Kontur (4) des Dekorationselementes (3,
11) durch Kanten (5) gebildet ist.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Oberfläche des Halbzeugs (1,
10) mit einem Überzug konstanter Dicke beschichtet
wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Dekorationselement (3,
11) mittels eines auf eine Temperatur zwischen
300°C und 400°C aufgeheizten Prägestempels und/
oder in Abhängigkeit von den Materialeigenschaften
des Halbzeugs (1) in einem vorerwärmten Zustand
desselben geprägt wird.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass das Halbzeug (1) auf
eine Temperatur, die größer ist als 200°C, vorge-
wärmt wird und dann mittels eines nicht geheizten
Prägestempels geprägt wird.
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5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass das Halbzeug (1, 10)
in einem kalten Zustand desselben geprägt wird.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass das Dekorationsele-
ment (3, 11) durch Prägen mit einer Prägetiefe zwi-
schen 0,2 mm und 1,0 mm gebildet wird.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass als Überzug zuerst
eine Zwischenschicht bestehend aus einer Kupfer-
schicht und/oder einer Nickelschicht auf dem Halb-
zeug (1) und dann eine Deckschicht aus Chrom-
schicht aufgebracht werden.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass das Halbzeug (1, 10)
aus einem Zinkmaterial und/oder einer Zinklegie-
rung gegossen wird.

9. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach
einem der Ansprüche 1 bis 8.

10. Bedienteil hergestellt nach dem Verfahren nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 8.
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